
Gemeinde 

REPPENSTEDT 
Der Gemeindedirektor 

 
 
 

Bekanntmachung 
 

Am Donnerstag, 19. Juni 2025, um 19:30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses in 
Reppenstedt, Dachtmisser Straße 1, eine öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde 
Reppenstedt statt. 
 
 
 

Tagesordnung 
 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit 

2 Feststellung der Tagesordnung 

3 Beschlussfassung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentli-
cher Sitzung 

4 Genehmigung des Protokolls über die 9. Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2024 

5 Bericht des Gemeindedirektors über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschus-
ses und wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 

6 Einwohnerfragestunde (bei Bedarf) 

7 Wahlleitung für die Kommunalwahl 2026 

8 Satzung der Gemeinde Reppenstedt über die Begründung eines besonderen Vor-
kaufsrechts nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB 

9 Sanierungsgebiet Reppenstedt 
- Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) 

10 Behandlung von Anfragen und Anregungen 

11 Schließung der Sitzung 
 
 
Reppenstedt, 05.06.2025 
 
Gemeinde Reppenstedt 
Der Gemeindedirektor 
 
 
 
gez. 
Steffen Gärtner 



 
 

 
Seite 1 von 1 

Gemeinde Reppenstedt Reppenstedt, 27.05.2025 
Der Gemeindedirektor 
 
Verantwortlich: Jannik Braun 
Amt: Ordnungsamt 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E R/X/206 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Verwaltungsausschuss 05.06.2025 8 nein 

Gemeinderat 19.06.2025  ja 

 
 
Wahlleitung für die Kommunalwahl 2026 

 

 
Sachverhalt: 
Das Datum für die nächste Kommunalwahl ist vom Land Niedersachsen auf den 13.09.2026 festge-
setzt worden. 
 
Der Samtgemeindeausschuss wird in seiner Sitzung am 19.06.2025 dem Samtgemeinderat empfeh-
len, dass der allgemeine Vertreter, Herr Dietmar Meyer, die Wahlleitung übernimmt und die Vertre-
tung Herr Holger Schölzel. 
 
Es wird vorgeschlagen, eine einheitliche Reglung in der Samtgemeinde zu treffen und den allgemei-
nen Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters, Herrn Dietmar Meyer, zum Gemeindewahlleiter zu 
bestimmen sowie Herrn Holger Schölzel zum stellvertretenden Gemeindewahlleiter. 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Von der Möglichkeit des § 9 Abs. 3 Nr. 3 NKWG wird Gebrauch gemacht. Herr Dietmar Meyer wird 
zum Gemeindewahlleiter und Herr Holger Schölzel zum stellvertretenden Gemeindewahlleiter beru-
fen. 
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Gemeinde Reppenstedt Reppenstedt, 05.05.2025 
Der Gemeindedirektor 
 
Verantwortlich: Hannes Leppin 
Amt: Bauamt 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E R/X/197 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Verwaltungsausschuss 15.05.2025 7 nein 

 
 
Sanierungsgebiet Gemeinde Reppenstedt 
Hier: Kostenfinanzierungsplan 2025 

 

 
Sachverhalt: 
Die Kostenfinanzierung ist ein zentraler Bestandteil der Städtebauförderung und dient der strukturier-
ten und gesicherten Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen im Fördergebiet. Der in ihr festgesetzte 
Kostenfinanzierungsplan ist für die Kommune, dem Land und dem Bund bindend.  
 
Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, die Maßnahmen umzusetzen, jedoch sind für diese Maßnahmen 
die Fördermittel bewilligt. Eine Verschiebung oder Anpassung der Mittel kann auch unterjährig vorge-
nommen werden, muss jedoch immer durch das Amt für regionale Landesentwicklung bewilligt wer-
den. Maßnahmen, die nicht in dem Kostenfinanzierungsplan enthalten oder mit ausreichenden Mit-
teln gedeckt sind, können nicht mit der 66 %-Förderung umgesetzt werden. 
 
Bislang war ein politischer Beschluss für den Kostenfinanzierungsplan nicht notwendig, da es ledig-
lich eine Arbeitsgrundlage ist. Die in der Vergangenheit umgesetzten Projekte wurden als Einzel-
maßnahme den politischen Gremien vor der tatsächlichen Umsetzung zur Beschlussfassung vorge-
legt. 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Kostenfinanzierungsplan wird beschlossen und die Verwaltung wird beauftragt, den Kostenfinan-
zierungsplan beim Amt für regionale Landesentwicklung zur Genehmigung einzureichen. 
 
 
 
Anlage(n): 

 Kostenfinanzierungsplan 
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Gemeinde Reppenstedt Reppenstedt, 13.06.2025 
Der Gemeindedirektor 
 
Verantwortlich: Sabrina Harms 
Amt: Bauamt 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E R/X/208 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Verwaltungsausschuss 19.06.2025 5 nein 

Gemeinderat 19.06.2025 10 ja 

 
 
Sanierungsgebiet Reppenstedt 
- Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) 

 

 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Reppenstedt wurde mit ihrem Sanierungsgebiet „Ortsmitte“ im Jahr 2015 erfolgreich in 
das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Grundlage hierfür waren die vorbereitenden Un-
tersuchungen gem. § 141 Baugesetzbuch und die Aufstellung sowie Fortschreibungen des Integrier-
ten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. 
 
Im Jahr 2020 wurde die Städtebauförderungskulisse - und dementsprechend das ISEK - erneut 
überarbeitet und um Maßnahmen zum Klimaschutz ergänzt. 
 
Um den weiteren Veränderungen der städtebaulichen Situation, den daraus resultierenden Hand-
lungserfordernissen und den aktuellen Planungen der Gemeinde Rechnung zu tragen, soll das ISEK 
nun erneut fortgeschrieben werden. 
 
Wie bereits mit dem Kosten- und Finanzierungsplan 2025 (vgl. Sitzungsvorlage R/X/197) mitgeteilt 
wurde, ist auch die regelmäßige Fortschreibung des ISEK Grundlage für die weiteren baulichen 
Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebietes, wie z. B. die Umgestaltung des Spielplatzes „An 
der Landwehr“ und der zukünftige Abriss der Bestandsgebäude für das Projekt „Einzelhandel Ortsmit-
te“. 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes wird beschlossen. 
 
 
 
Anlage(n): 

 Fortschreibung Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzeptes 
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1 Vorbemerkungen 

1.1  Grundlagen/ Ausgangssituation 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 BauGB aus dem 

Jahr 2009 sowie der 1. und 2. Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskon-

zepts der Gemeinde Reppenstedt aus den Jahren 2010 und 2014 wurde das Sanierungsgebiet „Ort-

szentrum“ 2015 erfolgreich in das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 

aufgenommen. Mit Hilfe der Fördermittel sollten durch geeignete, aufeinander abgestimmte, städte-

bauliche, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Maßnahmen nachhaltige Strukturen in dem von er-

heblichen Funktionsverlusten betroffenen Gebiet langfristig wiederhergestellt werden. Zur weiteren 

Konkretisierung der erarbeiteten Ziele und Maßnahmen wurde im Jahr 2018/19 ein städtebaulicher 

Rahmenplan erarbeitet. 

Im Jahr 2020 wurde die Städtebauförderungskulisse überarbeitet und die bisherigen sechs Förder-

komponenten auf drei reduziert. Vor diesem Hintergrund wurde das ISEK 2020 fortgeschrieben und 

das Gebiet in die Programmkomponente „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- 

und Ortskerne“ überführt. Dabei wurden entsprechend der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund 

und Ländern Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Anpassung an den Klimawandel beschrieben 

sowie die Kosten- und Finanzierungsübersicht überarbeitet. 

Um nunmehr weiteren Veränderungen der städtebaulichen Situation und daraus resultierenden 

Handlungserfordernissen Rechnung zu tragen und die Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte weiter zu 

verbessern, soll das ISEK nun erneut fortgeschrieben werden. Im Zuge der Fortschreibung ist neben 

der Schaffung attraktiver Spielangebote im Bereich des „Öffentlichen Spielplatzes am Rathaus“ wei-

terhin die Aufwertung des bestehenden Spielgeländes „An der Landwehr“ vorgesehen. Ziel ist es, 

das Angebot an wohnortnahen, qualitativ hochwertigen Spielflächen im Gemeindegebiet insgesamt 

zu stärken und so einen wichtigen Beitrag zur familienfreundlichen und nachhaltigen Ortsentwick-

lung zu leisten. 

1.2  Anlass der aktuellen Fortschreibung 

Seit der Erstellung des ursprünglichen ISEK im Jahr 2015 haben sich einige strukturelle und planer-

siche Rahmenbedingungen geändert. Ein entscheidender Faktor war die Durchführung eines Rea-

lisierungswettbewerbs für die Ortsmitte im Jahr 2018. Der Gewinnerentwurf sieht eine offene und 

einladende Gestaltung des zentralen Bereichs rund um das Rathaus vor, mit einer klaren Gliederung 
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in Rathausplatz und Rathausgarten. Die Planungen haben sich damit konkretisiert, und neue Ge-

staltungselemente sind in die Überlegungen zur Sanierung des Ortskerns eingeflossen. 

Darüber hinaus hat die geplante Erweiterung des Naherholungsgebietes entlang der Landwehr zu 

einer besseren Vernetzung der Siedlungsbereiche beigetragen. Die Gemeinde Reppenstedt entwi-

ckelt sich weiter, und mit der steigenden Zahl von Familien mit kleinen Kindern entsteht eine Unter-

versorgung mit geeigneten Spielmöglichkeiten im Ortszentrum. Diese Erkenntnisse fließen in die 

aktuelle Fortschreibung des ISEK ein und führen zur Ergänzung der Maßnahme „Öffentlicher Spiel-

platz am Rathaus“. 

Ein weiterer Anlass für die hier vorliegende Fortschreibung sind ursprünglich nicht kalkulierte Kos-

tensteigerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen, aber auch Kostenreduzierungen im Zuge der 

Konkretisierung von Maßnahmen sowie zusätzlich erforderlich gewordene Maßnahmen zur Umset-

zung der Sanierungsziele. Hieraus ergibt sich eine notwendige Anpassung des Gesamtkostenrah-

mens zur Umsetzung der Städtebauförderungsmaßnahmen. Die Fortschreibung berücksichtigt da-

her das angepasste Erneuerungskonzept und die geänderten finanziellen Rahmenbedingungen. 

 

Abbildung 1 Abgrenzung des förmlich festgesetzten Sanierungsgebietes 
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2 Fortschreibung der Missstände und Sanierungsziele 

Im folgenden Kapitel werden die im Jahr 2014 aufgestellten und im Jahr 2020 fortgeschriebenen 

und noch nicht abgeschlossenen Sanierungsziele den aktuellen Rahmenbedingungen gegenüber-

gestellt. Alle Sanierungszielsetzungen bestehen auch im Jahre 2025 weiterhin fort. Die Analyse der 

aktuellen Situation zeigt, dass insbesondere die Ortsmitte trotz erster gestalterischer Aufwertungen 

weiterhin funktionale und soziale Defizite aufweist. Insbesondere die unzureichende Qualität und 

Anzahl öffentlicher Spiel- und Aufenthaltsflächen wird durch Rückmeldungen der Bevölkerung be-

stätigt.                                                                                                                                                                                                 

Das Ortszentrum von Reppenstedt soll als für alle gut erreichbarer, kompakter und charakterstarker 

Kern mit vielfältigen, attraktiven Angeboten, hoher Aufenthaltsqualität und zeitgemäßer Bausub-

stanz – als aktives Ortszentrum – entwickelt werden. 

Ziele der Sanierung des Ortszentrums sind insbesondere: 

 Modernisierung ortsbildprägender Gebäude und Nachnutzung/Sanierung leerstehender 
Gebäude 

 Ergänzung bzw. weiterer Ausbau der Wegenetze, um die Erreichbarkeit zu verbessern 

 Stärkung der Angebotsvielfalt auch durch den Ausbau sozialer Einrichtungen 

 Bündelung bzw. Förderung eines konzentrierten Einzelhandels, um Synergien zu schaf-
fen 

 Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen und halböffentlichen Raum, insbe-
sondere durch neue Nutzungsmöglichkeiten 

 Stärkung des Radverkehrs zur Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen 

 Schaffung und Aufwertung zentral gelegener, öffentlicher Spielplätze, um diese attrak-
tiver, zeitgemäß zu gestalten und das Freizeitangebot in der Ortsmitte nachhaltig zu stärken 

 

Im Rahmen der Fortschreibung des ISEK sollen bestehende Defizite im Gemeindegebiet gezielt 

angegangen werden. Ein zentrales Handlungsfeld ist dabei die unzureichende Ausstattung mit at-

traktiven, zeitgemäßen Spielangeboten im Ortskern. Während in den Wohngebieten bereits kleinere 

Spielplätze vorhanden sind, fehlt es in der Ortsmitte an qualitativ hochwertigen, öffentlich zugängli-

chen Spielflächen, die den aktuellen Anforderungen an Sicherheit, Inklusion und Aufenthaltsqualität 

entsprechen. Dies mindert die Aufenthaltsdauer und -attraktivität insbesondere für Familien mit Kin-

dern. Auch wenn mit der Neugestaltung des Rathausvorplatzes bereits wichtige Schritte zur Aufwer-

tung des öffentlichen Raums unternommen wurden, besteht weiterhin ein Bedarf an ergänzenden 
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Angeboten, die gezielt auf die Bedürfnisse von Kindern und Familien ausgerichtet sind. Vor diesem 

Hintergrund ist die qualitative Aufwertung bestehender Anlagen, insbesondere die Spielplätze „am 

Rathaus“ und „an der Landwehr“, vorgesehen. Ziel ist es, die Ortsmitte funktional und sozial zu stär-

ken und sie als lebendigen Treffpunkt für alle Generationen weiterzuentwickeln. 

3 Umsetzungsstand der Maßnahmen 

Der folgende Abschnitt gibt einen zusammenfassenden Überblick über die im Rahmen des Integrier-

ten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) geplanten Maßnahmen, den vorgesehenen Fi-

nanzierungsrahmen sowie den aktuellen Stand der Umsetzung. Er zeigt auf, welche Projekte im 

Sanierungsgebiet bereits abgeschlossen wurden, welche sich aktuell in der Umsetzung befinden 

und welche in naher Zukunft realisiert werden sollen. 

Der für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen vorgesehene Finanzierungsrahmen in Höhe von ins-

gesamt 8.726.400 € ist vollständig ausgeschöpft. Mit Stand heute wurden bereits 4.405.983 € inves-

tiert. Diese Mittel kamen unterschiedlichen Einzelmaßnahmen zugute - insbesondere größeren, be-

reits abgeschlossenen Vorhaben wie der Sanierung des Rathausumfeldes und der Sanierung des 

Gellersenhauses - die einen wesentlichen Beitrag zur städtebaulichen Aufwertung des Quartiers 

leisten. 

Eine Vielzahl weiterer Maßnahmen befindet sich derzeit in aktiver Umsetzung. Dazu zählen unter 

anderem die Modernisierung von Bestandsgebäuden wie am Wiesenweg 6 (Lübbershof) und in der 

Lüneburger Landstraße 1, die Umgestaltung des Ortseingangs, die Gestaltung der Bushaltestelle 

und Stellplatzanlagen, sowie der Ausbau des Fahrradwegs an der Landwehr. Diese Projekte tragen 

zur funktionalen und gestalterischen Verbesserung des öffentlichen Raums bei und fördern die nach-

haltige Mobilität. Auch gestalterische und infrastrukturelle Projekte befinden sich in der Vorbereitung 

und sollen in den kommenden Jahren schrittweise realisiert werden. 

Ein erheblicher Teil der noch verfügbaren Fördermittel ist für die Aufwertung der Spielgelände am 

Rathaus und an der Landwehr, die Gestaltung des Ortseingangs sowie für die Stärkung zentraler 

Versorgungsbereiche vorgesehen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Aufenthaltsqualität im 

Quartier weiter zu erhöhen und die Attraktivität für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besuche-

rinnen und Besucher nachhaltig zu steigern. 

Insgesamt zeigt der aktuelle Stand der Maßnahmenumsetzung eine dynamische Entwicklung mit 

bereits sichtbaren Erfolgen und einer klaren Perspektive für die weitere städtebauliche Aufwertung 

des Sanierungsgebiets. 
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4 Fortschreibung der Maßnahmen 

Im Rahmen der vorliegenden Fortschreibung wird das aktualiserte Erneuerungskonzept mit weiteren 

EInzelmaßnahmen zur Erreichung der Sanierungsziele beschrieben. Ein herausgesteltes Ziel des 

fortgeschriebenen Erneuerungskonzeptes ist  die Verbesserung der  Aufenthaltsqualität im Gemein-

degebiet weiter und Schaffung neuer attraktiver Angebote für alle Altersgruppen . Die beschriebenen 

Maßnahmen zur Spielplatzaufwertung erfolgen unter Berücksichtigung der aktualisierten strategi-

schen Zielsetzungen. 

4.1 Öffentlicher Spielplatz am Rathaus 

Im Rahmen der ISEK-Fortschreibung ist die umfassende Aufwertung des bestehenden öffentlichen 

Spielplatzes im Bereich des Rathausgartens vorgesehen (vgl. Rahmenplan S. 30 ff.). Der Standort 

wird beibehalten, da er sich zentral im Ortskern befindet und durch die Anbindung an das beste-

hende Fuß- und Radwegenetz gut erreichbar ist. Somit bleibt die Zugänglichkeit für Familien aus 

allen Ortsteilen weiterhin gewährleistet. Bei der Gestaltung des Spielplatzes wird besonderer Wert 

auf eine altersübergreifende Nutzbarkeit gelegt. Geplant sind moderne, sichere und ansprechende 

Spielgeräte für verschiedene Altersgruppen, darunter Kletterstrukturen, Schaukeln, Sandflächen 

und Rutschen. Darüber hinaus werden Sitzmöglichkeiten für Eltern und Großeltern geschaffen, um 

eine angenehme Aufenthaltsatmosphäre zu gewährleisten. Ein barrierefreier Zugang sowie Spiel-

geräte für Kinder mit körperlichen Einschränkungen sind ebenfalls Teil des Konzepts, um eine inklu-

sive Nutzung zu ermöglichen. Besondere Beachtung findet zudem die Begrünung des Spielplatzes, 

da sich Kinder eine abwechslungsreiche Bepflanzung in Form von Bäumen, Hecken und Sträuchern 

wünschen. Diese sollen nicht nur Schatten spenden, sondern auch als Sicht- und Windschutz die-

nen, um den Spielplatz ganzjährig attraktiver zu machen. Ein erster Austausch mit der Schulleiterin 

hat bereits stattgefunden, um Anregungen aus pädagogischer Sicht in die Planung einfließen zu 

lassen.                                                                                                                                                                                                    

Ziel der Maßnahme ist es, einen modernen, inklusiven und naturnah gestalteten Spielraum im Her-

zen der Gemeinde zu schaffen, der den funktionalen Anforderungen ebenso gerecht wird wie dem 

Anspruch an Aufenthaltsqualität und gestalterische Einbindung in die Ortsmitte. 

5 Kosten- und Finanzierungsübersicht 2025 

Aus den im vorangegangenen Kapitel beschrieben Veränderungen des Erneuerungskonzeptes er-

geben sich Anpassungen der bisherigen Kosten- und Finanzierungsübersicht, die im Folgenden ta-

bellarisch dargestellt sind.  
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Abbildung 2 Kosten- und Finanzübersicht 2025 
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